
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Gemeinde Bergheim 
 

Satzung über die Herstellung und Ablösung von Garagen und 

Stellplätzen (Garagen- und Stellplatzsatzung – GaStS) 
 
 
Die Gemeinde Bergheim erlässt aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S 796) zuletzt durch § 
1 des Gesetzes vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74) und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerische 
Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 
588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S. 286) 
geändert, folgende Satzung:  
 
 

§ 1 

Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich 

 
(1) Die Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet Bergheim einschließlich aller 

Gemeindeteile. Sie gilt nicht, soweit in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen oder 
anderen städtebaulichen Satzungen davon abweichende Bestimmungen bestehen.  

 
(2) Die Satzung gilt für Garagen und Stellplätze gemäß Art. 47 Abs. 1 BayBO, deren Nachweis 

gemäß Art. 47 Abs. 2 BayBo sowie für die Erfüllung der Verpflichtungen nach Art. 47 Abs. 
3 BayBO.  

 

 
§ 2 

Pflichten zur Herstellung von Stellplätzen 

 
 
Die Verpflichtung zur Herstellung von Garagen und Stellplätzen besteht entsprechend Art. 47 
Abs. 1 BayBO,  
 

a) wenn eine Anlage errichtet wird, bei der eine Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist 
oder 

 
b) wenn durch die Änderung oder Nutzungsänderung einer Anlage ein zusätzlicher 

Bedarf zu erwarten ist. Dies gilt nicht, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von 



 

 

Wohnraum auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer Ablösung nach Art. 47 
Abs. 3 Nr. 3 BayBO erheblich erschwert oder verhindert würde.  
 

 
 

§ 3 

Anzahl der erforderlichen Stellplätze  

 

(1) Die Anzahl der nach Art. 47 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 BayBO erforderlichen Stellplätze 
bemisst sich nach der Anlage der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen 
sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze (GaStellV) des Bayerischen 
Staatsministeriums des Inneren in der jeweils geltenden Fassung.  

 
(2) Abweichend hiervon gelten für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie sonstige Gebäude 

mit Wohnungen folgende erhöhte Richtzahlen:  
 

 
Nr. Verkehrsquelle / Nutzung Stellplatz / Stück 

1 Einfamilien-, Zweifamilien-, Doppel- und 
Reihenhäuser 

2 Stück je 
Wohnung 

2 Mehrfamilienhäuser und sonstige 
Gebäude mit Wohnungen 

 

2.1. Bis zu 50 m² Wohnfläche je Wohnung 1 Stück je 
Wohnung sowie 1 
Besucherstellplatz 

2.2. Bis zu 100 m² Wohnfläche je Wohnung 2 Stück je 
Wohnung sowie 
ein 
Besucherstellplatz 

2.3. über 100 m² Wohnfläche je Wohnung 2,5 Stück je 
Wohnung sowie 
ein 
Besucherstellplatz 

 
Der Stellplatzbedarf ist rechnerisch auf zwei Stellen hinter dem Komma zu ermitteln und 
durch Auf- oder Abrunden auf eine ganze Zahl festzustellen.  
Aufzurunden ist, wenn die erste Dezimalstelle nach dem Komma 5 oder größer ist, 
andernfalls ist abzurunden.  
 
Bei Vorhaben mit unterschiedlichen Nutzungen ist der Stellplatzbedarf jeder einzelnen 
Nutzung zunächst ohne Rundungen zu ermitteln und zu addieren; diese Zahl ist unter 
Zugrundelegung der Rundungsregel der Sätze 2 und 3 auf eine ganze Zahl festzustellen.  
 

(3) Werden Anlagen errichtet, geändert oder in ihrer Nutzung geändert, bei denen ein Zu- und 
Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind auch die insoweit erforderlichen Stellplätze für 
Fahrräder und einspurige Kraftfahrzeuge herzustellen. Die Anzahl richtet sich nach der Art 
und der Zahl der zu erwartenden Benutzer und Besucher der jeweiligen Anlage. 

 
(4) Für Anlagen mit regelmäßigem Lastkraftwagenverkehr ist auch eine ausreichende Anzahl 

von Stellplätzen für Lastkraftwagen nachzuweisen. Auf ausgewiesenen Ladezonen für den 
Anlieferverkehr dürfen keine Stellplätze nachgewiesen werden. 

 



 

 

(5) Für Anlagen, bei denen ein Besucherverkehr mit Autobussen zu erwarten ist, ist auch eine 
ausreichende Anzahl von Stellplätzen für Autobusse nachzuweisen. 

 
(6) Werden Analgen verschiedenartig genutzt, ist der Stellplatzbedarf für jede Nutzung 

(Verkehrsquelle) getrennt zu ermitteln. Eine gegenseitige Anrechnung ist nur bei zeitlich 
getrennter Nutzung möglich.  

 
 

§ 4  

Herstellung von Garagen und Stellplätzen 

 
(1) Garagen und Stellplätze sind grundsätzlich auf dem Baugrundstück herzustellen. Es kann 

auch gestattet werden, sie in der unmittelbaren Nähe des Baugrundstückes herzustellen, 
wenn ein geeignetes Grundstück zur Verfügung steht und seine Benutzung zu diesem 
Zweck rechtlich zugunsten des Freistaates Bayern (vertreten durch das Landratsamt 
Neuburg-Schrobenhausen) gesichert ist.  

 
(2) Der Vorraum vor Garagen und Stellplätzen („Versteckter Stellplatz“) kann als 

Besucherstellplatz gewertet werden, wenn er eine ausreichende Länge aufweist und eine 
entsprechende Wohnungszuweisung erfolgt. Eine Anrechnung als Wohnungsstellplatz ist 
nicht möglich. Über die ausreichende Länge muss ein Nachweis zu erbringen.  

 
(3) Besucherstellplätze für Kraftfahrzeuge müssen so beschaffen und gelegen sein, dass sie 

auch von den Besuchern der Anlage, für die sie hergestellt werden, in zumutbarer Weise 
und ohne Schwierigkeiten angenommen werden, d.h. sie sind frei anfahrbar anzulegen. 
Sie müssen deutlich gekennzeichnet werden.  

 
(4) Stellplätze für Schank- und Speisewirtschaften sowie für Beherbergungsbetriebe sind so 

anzuordnen, dass sie leicht auffindbar sind. Auf sie ist durch entsprechende Schilder 
hinzuweisen. 

 
(5) Es ist für die Stellplatzfläche eine eigene Entwässerung vorzusehen. Die Entwässerung 

darf nicht über öffentliche Verkehrsflächen erfolgen. 
 
(6) Die notwendigen Garagen oder Stellplätze müssen mit der Fertigstellung der baulichen 

Anlage, zu der sie gehören, zur Verfügung stehen. Wird eine Anlage in mehreren 
Abschnitten errichtet, so sind die für den einzelnen Abschnitt erforderlichen Stellplätze 
nachzuweisen, sofern diese nicht ausschließlich in einer Gemeinschaftsanlage 
untergebracht sind. 

 
 

§ 5 

Abweichungen 

 

Von den Vorschriften dieser Satzung kann nach Art. 63 BayBO Abweichungen von der 
Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde Bergheim erteilt werden. Bei 
verfahrensfreien Vorhaben entscheidet die Gemeinde Bergheim.  
 
 
 
 
 



 

 

§ 6 

Inkrafttreten 

 
 
Diese Satzung zum 01.08.2021 in Kraft.  
 
Bergheim, den 09.07.2021 
 
 
 
 
Tobias Gensberger 
1. Bürgermeister 


